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 Veröffentlicht am 12.09.1989

Norm

ASVG §209 Abs1

Rechtssatz

Ist die Feststellung der Dauerrente, die vom Gericht vorzunehmen ist, nach dem Gesetz "an die Grundlagen für die

Berechnung der vorläu5gen Rente" nicht gebunden, so bedeutet dies, daß auch die Unfallkausalität von Verletzungen

neu geprüft werden kann, weil Umfang und Ausmaß der Verletzungen jedenfalls zu den Grundlagen für die

Berechnung gehören. Dabei kann das Gericht gegenüber dem vorangegangenen Verwaltungsverfahren zu

divergierenden Ergebnissen gelangen.
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